
 

 
Bericht zum Umweltschadensgesetz 
 
 
Sehr geehrter Herr Klinckhamer, 
 

für die nächste Sitzung des Umwelt- und Agrarausschusses am  

29. April 2009 bitte ich um einen Bericht des Ministeriums für 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zu den Haftungs-

voraussetzungen und zum Haftungsumfang der Landwirtschaft 

nach dem Umweltschadensgesetz.  

Insbesondere bitte ich um Beantwortung der Fragen, in welchem 

Umfang Landwirte in Schleswig-Holstein nach dem Umwelt-

schadensgesetz bislang in Anspruch genommen worden sind und 

ob und welche Regelungen die Landesregierung nach § 9 

Umweltschadensgesetz plant, um Landwirte unter bestimmten 

Voraussetzungen landesrechtlich von der Haftung freizustellen. 

Ich darf Sie bitten, zu dieser Sitzung auch den Präsidenten des 

Bauernverbandes Schleswig-Holstein zur ergänzenden 

Stellungnahme einzuladen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. G. Hildebrand 

Herrn Klaus Klinckhamer, MdL 
Vorsitzender des Umwelt- und 
und Agrarausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages 
 
Im Hause 
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